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Auch bin Itück ſozialer Arbeit für den geelſorger.
Von elgo Caviezel, Cist Iun Marienſtatt.

E gab un den letzten Dezennien keine Frage, MN deren Löſung
ſo vielſeitig und von E verſchiedenem Geſichtspunkte Qus gearbeitet
worden wäre, als dieſes bei der ſogenannten Arbeiterfrage der Fall
war Landes— und Kirchenfürſten gaben 8 als eine tHhrer ſchönſten
Regentenpflichten gehalten, ur materiellen nd ſittlichen Hebung des
Arbeiterſtandes ihre Kräfte einzuſetzen. Außer und n den arla  1
menten, mit der Feder und der Kraft des ortes  VV  e iſt man für die
Rechte der Arbeiter eingetreten. Der große Leb XIII., eligen
Andenkens, hielt den Titel Arbeiterpapſt, den Nan ihm beizulegen
pflegte und den E wohl verdiente, für einen ſeiner ſchönſten Ehrentitel.

Angeſichts dieſer Tatſache iſt die rage wo QAm

Welches der Erfolg dieſer krbeit zugunſten der Arbeiter? Niemand
Id leugnen können, daß in den letzten Jahrzehnten die materielle
Lage des Arbeiterſtandes ſich weſentlich gebeſſert hat und mit gutem
Grunde dürfen vir annehmen, daß n den nächſten Jahrzehnten nach
dieſer (ite hin noch manche berechtigte Anſprüche der Arbeiter
erfů werden.

M  1t der materiellen Hebung de Arbeiterſtandes hat aber die
ſittliche Hebung desſelben im allgemeinen leider nicht gleichen Schritt
gehalten. Da ewei allein chon die bedeutende Zunahme der Ozial
demokratie, die doch zum größten eil auf Rechnung der Arbeiter,
und unzufriedener, mit ihrem Loſe und Stande hadernder Ar.
beiter bum Es müſſen eben, ollen die großen Bemühungen Erfolg
aben, die Arbeiter ſich auch ſe helfen und vor Allem ſelbſt
ihrer eigenen ſittlichen Hebung arbeiten, onſt wird die Beſſerung

rer materiellen Verhältniſſe eine Vermehrung ihrer materiellen
Bedürfniſſe herbeiführen, ird die enuß nd Vergnügungsſucht
mn ihrem Stande fördern. Leider In dieſe Folgen IN nicht geringem
Maße ereits eingetreten, indem viele Arbeiter da  U unendliche Ut
nach dem auch da  S Arbeiterherz naturgemäß ſich ehnt, anſtatt un
rott und der Religion, Iu der Befriedigung der niederen Leiden
chaften Uchen Daher das ſchreckenerregende Ueberhandnehmen des
uxu und der Vergnügungsſucht bei vielen Arbeitern IL

unſerer
Tage, denen der — QAuer verdiente ohn er fällt nd weiter

um unſerem ema näher Au kommen n dieſer verderblichen
Zeitſtrömung wachſen die jungen Arbeiter, die Zukunft des Tbeiter
tandes auf, dieſen El der enußſu Qtmen ſie täglich enn. ſt
eS da verwundern, wenn e nuLr 3 bald ebenfalls von dem
Strome mitgeriſſen werden! Genußſucht und Vergnügen aber fordern
bedeutende ittel, über die der junge Arbeiter gewöhnlich nicht un
entſprechendem Maße verfügt. Dieſer Umſtand Uhr dann von ſelbſt
zur Untreue vor allem den Eltern gegenüber, denen der
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Arbeiter ſeinen Lohn einhändigen muß; ein Uebel, das heutzutage
ſo weit graſſiert

R und ſo viele und ſchlimme Folgen hat, daß *

—2⁰

.

— gewiß
der Mühe wert iſt, daß ſun eingehend Sſe.

6 nach ſeinen —
ſchiedenen Geſichtspunkten hier ins uge faſſen. Dieſem Zwecke ſoll

folgende Ausführung gewidmet ſein.
Wir behandeln unſern Gegenſtand in drei Hauptteilen, indem bir

Die rechtliche Stellung des jungen Arbeiters der Familie
gegenüber unterſuchen;
einige Anleitungen für die Behandlung desſelben mM
Beichtſtuhl geben;

III einige Winke angeben möchten, Vie mMan außerhalb de
Beichtſtuhles dieſem Mißbrauch entgegentreten kann.

Da  — römiſche Recht hat den ſeinerzeitigen Verhältniſſ enentſprechend da  8 rechtliche Verhältnis des inter der Gewalt 8
Vaters ſtehenden Kindes (Hlius familias) unter den allbekannten
Geſichtspunkten geordnet.

E  D ennt a) 5on2 castrenstia. 0 ſolche Güter, welcheder ohn im Kriegsdienſte erwirbt, oder W dem u den KriegZiehenden Hom Vater oder einem anderen geſchenkt wird Zu den
bona Castrensia gehört auch das, was 47 IM Militärdienſte erhält,3. B O  old, Beute . w ( dieſe Güter hat der Sohnvolles Eigentumsrecht und freie Dispoſition.

0O ½ 9³81 Castrensia. Es ſind die Güter, welche der
Sohn durch Staatsdienſte erworben hat, B ALU Richter, Izt, Ad⸗
vokat, oder aud Ur ein kirchliches Benefizium. Ueber dief Güter
hat der Sohn ebenfalls Eigentums⸗ und Verwaltungsrecht.

0n2 Adventitia SOte ülden das Vermögen, da  D dem
noch unter väterlicher Gewalt ſtehenden Sohne anderweitig und
nicht de Vaters wegen, alſo Urd Erbſchaft Schenkung, außer⸗ordentliche Dienſte, Glück zufällt. Ueber dieſes Vermögenhat der Sohn das Eigentumsrecht, der Vater aber die
Nutznießung, ſolange der Sohn Unter ſeiner Gewalt

d 02 2 DProfectitia Das Vermögen, das dem Sohne AU⸗fällt infolge einer Schenkung, die ha  0  IcH (intuitu Datris) mitBezugnahme auf den Vater ihm gemacht wurde, oder welches CETL Gusdem väterlichen Vermögen gewinnt: Ur Verwaltung desſelbenoder durch Enn Handelsgeſchäft, das IMm Namen des Vaters treibtVon dieſem Vermö gen hat der Vater Eigentums⸗ undNutznießungsrecht.Das eutſche bürgerliche Geſetzbuch untercheidet zwiſchenfreien und n freien ütern reies
m wa  & das Kind dur ermögen iſt Nd

Betrieb eines Erwerb
ſeine Arbeit oder Urch den ſelbſtändigenSgeſchäftes erwirbt; was das Kind von Todes
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wegen erwirbt, oder was ihm Unter den Lebenden von einem dritten
unentgeltlich zugewendet wird, der Erblaſſer ur letztwillige
Verfügung und der dritte bei der Zuwendung beſtimm hat, daß das
Vermögen der Nutznießung entzogen ſein ſoll

Nicht freie  — Vermögen ſind alle anderen Güter
Das ſr C1 — V ern M * U Unterſteht bei minderjährigen Kindern

wohl der Verwaltung, ni aber der Nutznießung des Vaters.
Di  Q8 NnT freie Vermögen Unterſteht bei minderjährigen

Kindern owohl der Verwaltung als auch der Nutznießung de  * Vaters
Das franzöſiſche Recht macht diesbezüglich faſt genau die

ſelbe Einteilung, wie das deutſche Das Kind hat volles
Eigentumsrecht über ne GüteV, welche — Un eigenen Fleiß erwirbt
oder welche ihm allein geſchenkt ſind —.  2 minderjährige Sohn
hat aber noch kein Verwaltungsrecht über dieſe Güter Von den
übrigen Gütern hat der Vater bis 5  Ur Volljährigkeit, aber nicht über
das 5  ahr (de  — Kindes) hinaus das Nutznießungsrecht.

Das öſterreichiſche Recht hat folgende Prinzipien: Nach
vollendetem Lebensjahre hat der Sohn volle Eigentumsrecht auf
Sachen, die ihm Gebrauche gegeben ſind, nach dem 17 Lebens
jahre hat volles Eigentumsrecht auf jene Güter, welche CETL TrOpPria
industria erworben hat, EL ni den Unterhalt Vater EL

hält 2 Von den übrigen Gütern hat der 1US familias wohl
Eigentumsrecht, aber bis zur Volljährigkeit kommt dem Vater die
Verwaltung 3u 22  —  — nach Abzug der Auslagen für Erziehung U

von den Nutznießungsgeldern übrig leibt, gehört dem Sohne.
Dieſe gelten auch für den Gewiſſensbereich. Nach dieſen

Vorausſetzungen kommen wir zur eigentlichen Abhandlung, indem wir

Die rechtliche Stellung des jun gen Arbeiters der Familie
gegenüber unterſuchen.
Die minbrennen Kinder.

Im Dienſte des Vaters
Wir möchten vorausſchicken, daß S ſich hier nicht Familien

handelt, welche der Unterſtützun der Kinder bedürfen 3u einem E·
Falle ſind alle Kinder 1P80 factoordneten Haushalte, denn Iu dief

— haben hier zunächſtverpflichtet, die Eltern U unterſtützen.
Familien IM Auge, velche der Arbeit und Unterſtützung der Kinder
nicht benötigen. Nach dieſen Vorausfetzungen ſtellen Dir die
rage, 00 ern minderjähriges ind, da um au der
Eltern arbeitet, einen Lohn bean ſpruchen darf? Die älteren
Theologen gehen u der Löſung dieſer Frage Iun zwei Anſichten QAus

ſagt C0 M lib .einander. Der heilige Alphons Lig
tr 5. 544) 81 1US 8 mereatoris Vol cauponis administret
9ona parentis, potest D éxigere salarium, quantum dare

EXtrane0 Als Anhänger dieſer Anſicht Uhr der heilige Alphons
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beſonders Laymann (iib.  * 3. 6. 4., CAD 8 und Diana 2„
tom 4.. 66) ferner NaV 8C0 Aug Less. LOP Serra und
andere. (Cf. Lig 545.) Der Grund hievon iſt quia A118
IUS 68 véeluti S0Cius negotiationis, 6886 deterioris
COndicionis. Juall amulus VGI EXtraneus qui hero luera-
retur zuncta industria (Ferraris tom 33 615., 88.) DieſerGrund kann jedo dann Geltung haben, wenn der Sohn, Die
der nei ſich ſe verköſtigen müßte; Onſt iſt offenbar das Ver
hältnis Enn anderes als da

7⁰ 2  — Knechtes Herrn.Die zweite Anſicht finden wir ebenfa beim heiligen Alphons

II 544.) rwähnt Verum Lugo t Moya Molina, Med
SyIV. 61 aAliis tenent, Nullo modo IUmM 306 Salarium

exigere, quia SeCundum jura 1US patri SUuaS OpPeras
6t industrias. Guid nim magis rationi COngruuln ESt, guam
Ut. 18S agricolae juve Datrem ◻V agricultura, 1IUS mercatoris
11 mereatura? Praesertim CUIL 816 addiseant A8 artes. Ut TecCte
inquit OIIna addens ftacile fore tam audacem um. qui1de0 sSalarium.

Für den minderjährigen Sohn, der Vater rnährt und
gekleidet wird, und von ihm lernt, wird ſich als allgemeines Prinzipaufſtellen laſſen, daß dieſer bei gewöhnlicher täglicher Arbeit einen
Anſpruch auf Lohn hat

5• uae Hilius minor nondum emancipatus 111 domo DaternaIn arte. negotiatione 6tE patris OCCupatus, ucratur. tiam Un-
dum jura, guaEe IUIM 8U1 juris ac(iunt 20 ona acquirenda
generatim 011 Hlii 8ed batris sunt, Siquidem 1011 sibi. 8Sed DatTi
acquisivit 61 acquirere UI (Lehmkuhl, Pheo Moralis Editio
VIa, 4.. U. 889) Goepfert (Moraltheologie 2 B., 66.) führtdieſe Anſicht zwar ni direkt an, aber Qus ſeinen Worten geht hervor,daß 41 ebenfalls dieſe Anſicht ertritt, indem 70 dem minderjährigenSohn dann einen Anſpruch auf Lohn gewahrt wiſſen will, wenn

bedeutend mehr arbeitet, als der Qter verlangen kann. (Siehe auchScavini, Theol moralis, II Editio. 304
Dieſen Gedanken ru entſprechend auch 1626 des B G

Qus: „Das Kind ſteht, ſolange CS minderjährig iſt, unter elterlicherGewalt“, und noch deutlicher der 8 1617 „Das Kind iſt, olange
(S dem elterlichen Hausſtande angehört und von den Eltern enund Unterhalten wird, ver n einer ſeinen Kräften und
ſeiner Lebensſtellung entſprechenden Weiſe den Eltern In
threm Hausweſen und Geſchäfte Dienſte 3u eiſten Eben dieſer§ 1617 des aAber auch lar durchblicken, daß Er dgemein für gewöhnliche angewendet ſein will Würde ein minder—
jähriger Sohn wirklich nennenswert mehr arbeiten, als EL nach ſeinengewöhnlichen Verhältniſſen arbeiten muß und der Vater verlangenkann, dann iſt kein Grund vorhanden, ihm den entſprechenden Lohnverweigern.

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“. 1905
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Dieſe Anſi vertritt auch Ninzatti n ſeiner Theol Moral
(ed VI I — 1I 448) 81 1UuS almenta Te recipit eique
A antum Obsequia ohita NI potest 815¹ vindicare; 8Sed
81 servitus. HualIII 1US praestat, Xéedat obsequia Patri debita,
hene potest petere Sstipendium.

Wenn alſo auch die meiſten Moraliſten dem minderjährigen,
IMm väterlichen auſe QArbeitenden Ohne ein Anrecht auf LOo ab
ſprechen, ſo ſtimmen dennoch mit wenigen Ausnahmen alle Theologen
darin überein, daß auch dem minderjährigen Ohne für außer  2
ordentliche Arbeiten ein Anſpruch auf Ohn 3 gewähren ſei
Dagegen hat der Sohn kein Recht den Lohn ogleich 3 fordern,
ſondern muß die Ordnung desſelben dem Qter überlaſſen.

Damit hängt eine andere rage zuſammen, we ebenfalls
Im Zuſammenhange mit der vorausgehenden viel ventiliert ird

Darf der Sohn (minderjährig) ſich der compensatio (Ceulta
bedienen? gemein geſprochen iſt dieſe rage mit „Nein“ 3 be.
antworten U IM Falle, woO der Sohn (minorenn) wirklich mehr
arbeite, als ſeinem Alter nd ſeiner Lebensſtellung nach ver
ſei und der Vater von ihm verlangen könne, bemerken die neueren

Moraliſten, ſolle man ante factum ſtrenge, POSt factum milde ſein;
nit anderen Worten ante factum ſoll man die (Culta cCompen-
Satio Ni geſtatten. Grund ird angegeben, * ſei dies eine
eigenmächtige Aneignung des Lohnes und bringe für den Sohn die
Gefahr 3u einem ausgelaſſenen und verſchwenderiſchen Leben mit ſich
Post factum könne den Sohn von einer Sünde COntra justi-
tiam nd infolge deſſen auch von der Reſtitutionspflicht freiſprechen.
(Cf. Lehmkuhl I.. II.. 890  7 Goepfert II.. 66.)

Wir ſind jedoch der Anſicht, daß dem Ohnée un dieſem
Falle das Recht der compensatio ebenſowenig ante NE Post factum
abſprechen könne. Entweder darf der Sohn die COmpensatio (Culta
anwenden oder nicht Will ſie anwenden, eil vorausſieht, daß

ſpäter ſein Recht nicht mehr wahren kann, ˙ könnte ihn der Beicht  2
Qter auch ante factum nicht daran hindern Darf die COmpen-
Sati0 nich anwenden, eil ſpäter QAfur entſchädigt wird, dann
darf ihm der Beichtvater weder ante factum iezu die Erlaubnis
geben, noch DOst factum ihn ſtrikte genommen) von der Reſtitutions⸗
pflicht entbinden. bren wir, VaSs Reuter (der Beichtvater, Aufl.,

1. 218) ſagt Scheint CS jedoch nach Erwägung aller Umſtände
illig und recht, daß dem minderjährigen Sohne eine Entſchädigung
gebühre und C8 beſteht die Gefahr, daß b ſpäter ſein Recht nicht
mehr wahren könne, E kann ihn der Beichtvater nicht hindern, enn
EL CS jetzt tun will, noch ihn zur Reſtitution verpflichten, enn
C5 ſchon getan hat, außer habe ſich über Gebühr entſchädigt, oder
* werde ihm ſpäter eine Entſchädigung zuerkannt.

aktiſch genommen möchten wir bemerken, daß man ni
leicht auf Usſagen des minderjährigen Sohnes entſcheidendes Gewicht
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egen kann, und man wird demnach ante factum im allgemeinen
nicht E 3u einer COmpensatio 0CCUlta ſeine Zuſtimmung geben,
wie auch Pruner ＋ Moraltheol. Aufl., Buch, Traktat, 55,

602.) richtig emerkt „Alles Iun Em erwogen, ird CS nur
äußerſt ſelten 3U rechtfertigen ſein, daß ſich Kinder ur Befriedigung
eines Anſpruches auf Lohn heimlich bezahlt machen Der Beichtvater
wird, venn eS noch Ni geſchehen iſt, kaum 1e ſeine Zuſtimmung
azu geben önnen. Wenn C8 ſchon geſchehen iſt, jedoch nicht mn
ohem Betrage und ohne Schädigung der übrigen Geſchwiſter, ſo iſt
3u präſumieren, daß der QAter keine Reſtitution verlange und iſt eine

auch NI aufzuerlegen.“
2 Außer dem Dienſte de Vaters Fabrik U.

Wie erhält CS ſich Aber, wenn! enn minobrenner =

◻O9

ohn außer
dem elterlichen Hauſe In einer Fabrik, arbeitet? Darf enn ſolcher
ein beſtimmtes Quantum ſeines Lohnes für ſich behalten oder muß

ſeinen Eltern alles abgeben?
Der Erwerb, den ein Minderjähriger Un eigene geſonderte

Arbeit macht, iſt Eigentum desſelben. Der Qter hat jedo das ech
der Verwaltung für die Dauer der Minderfährigkeit oder bis zur
Emanzipation de  S Kindes QAmt. ſtimmt auch das G überein
(§ 26) „Das Kind Inter elterlicher Gewalt, olange C8 minder⸗
jährig iſ 4 In Anrecht auf den Gewinn, welchen das Kind durch
ſeine Arbeit vollſtändig unabhängig Qter macht, hat der QAter
nicht an und für ſich ſondern auf Grund der Verpflichtung des
Kindes, die Eltern 3u unterſtützen.

7• Macht der Vater aber bei der Sorge für die Perſon oder das
Vermögen 68 Kindes Aufwendungen, die C den Umſtänden nach für
erforderlich halten darf, ſo kann Kinde Erſatz verlangen“
6 1648 des

Daß dem Minderjährigen die Dispoſition über ſeinen Erwerb
entzogen bleibt, iſt mn der Natur der Sache begründet, da ern Miß
rau desſelben von Seite de Kindes 3u ſehr 3 befürchten
QAre Obwohl nun die Großjährigkeit einen en Ißbrau keines
wegs au  41 und die Erfahrung allzuhäufig das Gegenteilbeſtätigt, ſo bezeichnet doch die Großjährigkeit den Zeitpunkt, mit
welchem den Eintritt der ur Selbſtändigkeit erforderlichen In.
tellektuellen und moraliſchen Reife IM allgemeinen vorausſetzen kann.
Somit kann alſo enn minderjähriger Sohn (Tochter der außer dem
elterlichen Hauſe arbeitet, den Lohn wohl aL  8 Eigentum beanſpruchen,jedo iſt * verpflichtet, N U N dem Qter einzuhändigen.

Verſchiedene Moraliſten machen hier einen Unterſchied, ob der
Vater den minderjährigen Sohn verdingt oder ob der Sohn außerdem Quſe IM eigenen Namen QArbeite Im erſten Falle nennt Lehmkuhl (tom 890) den Gewinn ein bonum profectitium.
guod PrO acquiritur, beſonders dann, wenn der Qter berechtigt

4*
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wäre, dem Sohne U Hauſe Arbeiten aufzuerlegen. Man beachte
aber wohl, vas Lehmkuhl noch beifügt: quia Ita COnstat
Datrem justitiae potius, Juall 9. Dièétatis obligatione Hlium
adigere, nimia Severitate tiam une Cavendum St. maxime
POSt factam aliquam defraudationem.“ Ebenſo rteilt auch Goepfer
(Q Bod 93.

Im zweiten Falle, venn der Minderjährige im eigenen Namen
arbeitet, gehört der Erwerb dem Sohne; dem Vater kommt da

7⁰
Recht der Verwaltung (Gbepfert

Ich unerwähnt laſſen möchten Diu die Bemerkung, welche gier
noch Lehmkuhl macht: Attamen plures tituli 6886 OSs8unt (CUTLT Dater
Iucrum fſilio factum juste reclamet. quod IUS antum Saltem
patri (Cedere lebeat. quantum In 1Ulius Sustentationem IMm-
pendit; denn der Vater iſt dann verpflichtet, den Kindern ebens
unterhalt, 0 Nahrung und Kleidung, 3u geben, dieſe ſich nicht
ſelbſt ernähren können, Die der heilige Alphons ſagt

336.) Der 81601 des B ſpricht dieſes ebenfalls deutlich
genug Qu  * „Unterhaltungsberechtigt iſt nUr, ver außerſtande ſt, ſich
ſelbſt 3u ernähren.“ Sollte nach Abzug dieſer Auslagen noch Ctwas
erübrigen, — 0 verbleibt dieſes Eigentum de  7 Kindes; wäre ieſes

IX. aber

gering, E könnte der Vater dieſen Reſt ebenfalls für ſich be
halten (Müller, Theol IIIOI 4.. — Ferner ſagt Lehmkuhl

„DPater juste uüuérum Hlio factum 81 reclamet qguod tliam
necessitatibus providere teneatur, 6t quod PTIO C(COnditione SUu

aliquid (COonferre debeat 20 sustentationem ratrum 6t UIII
natu minorum.“ efinden ſich die Eltern 1 necessitate cCommuni.

wenn ſie durch El und Sparſamkeit imſtande ind, den Lebens
unterhalt ſich 3u verſchaffen, ſo beſteht für die Kinder allerdings keine
ſtrikte Pflicht, die (rn Unterſtützen, wo aber käme hier die
Mahnung des heiligen Geiſtes un Betracht „Memento, quod 181
Propter 08 natus 1101 fuissées. t retribue I1Ilis quomodo t. — 1
tibi“ (ECcli 4 30) obald aber eine fühlbare Notlage für die Eltern
eintritt, beginn auch für die er die Pflicht denſelben nach Kräften
beizuſtehen; Sub gravI jedoch erſt dann, die ern IN 68—
Sitate gravi ſich befinden. nd leſe Pflicht iſt ſo ſtrenge, daß ein
Kind eher Eintritt ins Kloſter abſtehen mu  2 al ſeine Eltern
In ſolcher Notlage Ohne zurückzulaſſen.

Wenn man die Verhältniſſe der arbeitenden Klaſſe ins Age
faßt ſo ird agen müſſen, daß die Kinder meiſtenteils ver

ſind, twas Unterhalte HHrer Eltern und Geſchwiſter
beizutragen, beſonders, die Zahl der unmündigen Kinder groß iſt

Die majorennen Kinder
IM Dienſte des Vaters

Wir haben hier ebenfalls Familien IM Auge, welche auf die
Unterſtützung threr Kinder nicht direkt angewieſen ſind Wenn Dir



oben beim 18 familias für die zweite Anſicht uns ausgeſprochen
haben, daß der minorenne Arbeiter bei gewöhnlicher täglicher Arbeit
keinen Anſpruch auf Lohn nachen könne, ⁰ reten bir beim Groß
jährigen entſchieden dafür ein daß ihm für ſeine lrbeiten ein Lohn
ebühre; denn der Großjährige, welcher auch außer dem elterlichen
Quſe arbeiten könnte, eiſtet und verdient gewöhnlich vermöge ſeiner
Kräfte und Geſchicklichkeit mehr Al L verbraucht. — NuUn ein Kind
ni gehalten iſt, das Vermögen des Vaters 3u vermehren, o gebührt
ihm auch der Lohn eines Arbeiters Dabei kommt allerdings n Ab
rechnung, was der Vater N Kleidung, Wohnung U. für den
Sohn aufwendet. Dieſe Anſicht C1 auch Pruner, EL ſchreibt:
„Der Sohn smajorenn) iſt berechtigt auf ebenſoviel Lohn als der
Vater für gleiche Dienſte einem Vremden. geben mu  1 hat aber hiebei
abzurechnen Kleidung und alles andere, bas * n fremden Dienſten
ſich elbſt von ſeinem Lohne anſchaffen mu  L, während CS
Hauſe Vater Tha 1 Bod 602.) (Cf bepfer Bd
und Lehmkuhl 889.)

2  Dir  4N— halten alſo den majorennen Sohn für berechtigt, einen
Lohn Vater 3U beanſpruchen, dagegen müſſen Dir ihm das
abſprechen, eine Vergeltung ſeiner Arbeit ogleich 3u fordern XV  e
muß E dem Vater überlaſſen, 3u Lebzeiten oder auf den Todesfall
für dieſelbe Sorge 3u tra Een

Damit ſtimmt da deutſche nicht gan3 überein. 8 1617
eißt 2  * nämlich:

77  —  8 Kind ſt, ſolange dem elterlichen Hausſtande angehör
und von den (Ern Erzogen oder Interhalten wird, verpflichtet in
einer ſeinen Kräften und ſeiner Lebensſtellung entſprechenden Weiſe
den Eltern un threm Hausweſen und Geſchäfte Dienſte 3u eiſten

4
Dieſer Paragraph bezieht ſich nicht auf Minderjährige, ſondern
auch auf Majorenne. Demzufolge ann ein Kind für olche Dienſtekeinen Vermögensvorteil beanſpruchen und darf ſich ebenſowenig elm  —  —
lich bezahlt machen, Ohne eine Ungerechtigkeit begehen.

Die Verwaltung des Vermögens Qre mn dieſem Falle ſelbſt
verſtändlich O9t  F  ache des Vaters.

XV  Wj  —8 nun die rage der Selbſtentſchädigung betrifft, ˙ eilen
Diu die Nſt daß dieſe

8

D Recht auch dem Volljährigen nicht Ju⸗komme. Den Grund hievon führt Ferraris gegenüber den Moraliſten
gegenteiliger Anſicht wie Bartalus, Navar., Angelus, Opez, icaſtil,
Leſſius, Moya, Dian. An, indem 1 richtig vorausſetzt, daß ein irk.  2  —
liches Recht zur Compensatio (Culta nicht vorliege. „§i aubem 05
Mmetum reverentialem Datris Ius Salarium peétere 01I audeat
VoI probe sclaàt, 81 repulsam laturum SSSe., VOlunt Citati
doctores, quod ieitum Sit fſilio Uti (eulta cCompensatione. Guod
tamen —101 auderem E80 admittere, quia (CUlta cCompensatio
IOn licita. NiSi Ubi jus St certum Jus aultem Hlii 116 1II0OII
St certum“ (tom III., tit „filius“, II 900



Der heilige On IV tr .5 V 544.) iſt ebenfalls der
Meinung, der Sohn dürfe für den Fall, daß der Vater ihm einen
Lohn verweigere, ſich denſelben nich heimlich aneignen. 57  ¹
negaret Salarium Vel IumM puderet petere merito alt Oroix

3.. 1 II minime Hlium (Culte Sibi COIll-

Den  2 CU Compensatio 0 Sit lieita UiSi 5¹ jus 81 cCertum,
Sed hie jus HIii St Vꝗ dubium.“ Hiefür werden außer roix
eiligen Alphons noch ugo, olina, 60 SvIv Sanch. und andere
angeführt.

Wenn jedo der Ohn (volljährig) außerordentliche Arbeiten
ma U denen CT eigentlich nicht verpflichtet wäre? Für dieſen
Fall verweiſen wir auf die Entſcheidung, welche Di oben bei den
Minderjährigen betreffs der COmpensatio 06G6ulta getroffen Aben

Außer dem ·lenſte de Vaters
Mit erreichter Großjährigkeit ſind die Kinder geſetzlich befugt,

thren Unterhalt außer dem elterlichen Hauſe 3 en Der Erwerb,
den ſie auf dieſe Weiſe machen, bleibt ihr freies Eigentum, worüber
ſie auch da Verwaltungsrecht Aben Vereinzelt dürfte woh Ballerini
daſtehen mit der Anſicht, daß der ater, abgeſehen von gewiſſen
Fällen, ſelbſt nach Beendigung der väterlichen Gewalt das ganze oder
teilweiſe Nutznießungsrecht beſitzt (Theol. Mor.. III 46.)

Wenn jedoch die Eltern mn Not kämen ſo wäre natürlich auch
ein ſolcher ohn verpflichtet Hhnen beizuſtehen und 3u helfen, und
we mehr oder weniger, 1e nach dem Tade der Notlage der tern

Wir müſſen noch mit einem Falle rechnen, der auf ſehr viele
Familien Anwendung findet. Zwiſchen ern und Kindern beſteht ein
wenn auch ni laut ausgeſprochener, ˙ doch ſtillſchweigend akzeptierter
Vertrag Gemäß demſelben egen alle Kinder ihre Verdienſte zur Maſſe.
Aus dieſem E  L, deſſen Verwaltung der Vater hat, werden die
notwendigen Aufwände für Wohnung, Kleidung und Nahrung beſtritten,
dann etwa vorhandene Schulden abgetragen und der Eſt QAn Gütern
erweitert. Später ſoll das 390 Vermögen gleichmäßig ertei werden.
77 verſteht ſich nun von ſe daß die Inder ſolcher Familien, n
welchen dieſer Vertrag beſteht, die Pflicht haben, ein jeder nach ſeinen
Kräften (Nu der Vergrößerung de  S Vermögens 3u arbeiten, und daß

Kinder, auch venn ſie majorenn waren und außer dem elterlichen
Quſe arbeiten, durch das Zurückbehalten von Lohngeldern nicht
(COntra pietatem, ſondern auch (COntra justitiam ſich verſündigten,
alſo auch (es müßte ſich anders nur Kleinigkeiten handeln) zur
Reſtitution verpflichte wären, re/pektive bei der eilung ni den
gleichen Anteil verlangen ürften.

Das wären IM allgemeinen die Rechtsverhältniſſe zwiſchen
Eltern und Kindern. Urz zuſammengefaßt lauten ſie folgendermaßen:

Minderjährige Kinder
Ein minorennes Kind iſt verpflichtet, den (rn un den

häuslichen Arbeiten 3u helfen, ohne einen nſpru auf eine Ver  —



gütung machen U können. Arbeitet CS aber gan3 bedeutend mehr, als
eS der Vater verlangen kann, 0 hat (8 wohl Anſpruch auf einen
Lohn, kann ihn jedo nicht ogleich fordern, ſondern muß C5 dem
Vater überlaſſen, vann CT ihm denſelben geben will

2 Ein minbrennes Kind, welches außer dem elterlichen Hauſearbeitet, hat enn Anrecht auf den Erwerb, muß jedo den verdienten
Lohn dem Vater übergeben, da ihm (dem Vater) das Recht der Ver
waltung und Nutznießung desſelben von rechtswegen zukommt. uiſt ein ſolches ind verpflichtet, den Vater für Nahrung und Kleidung
3u entſchädigen und beim Eintritt einer Not die Eltern 3u unterſtützen.

46˙ Majorenne Kinder
Ein Großjähriger, der Im Dienſte des Vaters arbeitet, hatAnſpruch auf einen Lohn, iſt aAber Ni berechtigt, den Lohn fürſeine Arbeit ogleich 3u fordern. darf boLl ſich ni heimlichentſchädigen.
In Großjähriger ſt befugt, AQuswärts 3u arbeiten und hatnach dem G.⸗ Verwaltungs⸗ und Nutznießungsrecht von dem

gemachten Erwerb. Er ſt aber verpflichtet, Secundum nécessitatem
den Eltern beizuſtehen.

Wo Eltern Uund Kinder übereinkommen, X

zuſammen arbeitenund 3u ſammeln, ſind die Kinder verpflichtet, ihren Lohn dem Vater
abzugeben.

II
Praktiſche Anwendung der Wrimzadien Im Beichtſtuhle.

Nun kommen wir zur praktiſchen Anwendung der Prinzipien,
Hauſe Geld wegneh

die Uir Im rTſten Teile gegeben haben. Burſchen (und Mädchen), die
oder vom Veerdienten Lohne zurückbehalten,ſind entweder minorenn oder majorenn.

Minorenne Kinder.
a) Klagt ſich ein minbrennes Kind in der Beicht an, .— habezuhauſe den Eltern Geld w  men, ſo richtet ſich natürlich die2 Frage nach der des entwendeten Gelde Allerdings läßtſich nicht durch eine allgemein iltige Regel entſcheiden, wie viel derSohn ſeinen Eltern heimlich wegnehmen muß, damit V eine materia

gravis ſei Man hat hiebei den Stand der ElterN, die Vermögens⸗verhältniſſe, die Anzahl der Kinder und deN we des Nehmensberückſichtigen. Gury omp TPheol IIIOTL I.. 608) hält einedoppelt ⁰ große Summe zur materia gravis erforderlich, al  S beianderen Diebſtählen (ef. auch AlphonsS Homo 2 tr 1  7 32Gbepfert 2 B., u 147; Lehmkuhl 4.5 1I 934)D) INn minorennes Kind ſündigt COnhtra justitiam. .von en onis adventitiis oder deren Einkünfte heimlich alſogegen den Willen des Vaters wegnimmt oder veräußert, weildem Vater das Nutznießungsrecht von dieſem Vermögen 6

*

uſteht
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Ebenſ 0 ſündigt ein Minorenner COntra justitiam, wenn 41

gegen den Willen des Vaters die hona Profectitia angreift und
veräußert; denn dieſen Gütern hat der Vater Eigentums— und
Nutznießungsrecht.

In dieſen beiden Fällen wäre der Sohn an ſich ur Reſtitution
verpflichtet. Allein der Fall dürfte elten eintreten, wo nan eine
Reſtitution wirklich urgieren müßte. Man höre, was Voit C0 Mmor

806.) ſagt „Si tamen ejusmodi Ius assiduus 1N domo Daterna
Süubinde aliquid peculii PIO honesta recreatione surripiat,
—1011 1detur 20 restitutionem faeile 6886 obligandus, quod

prudenter possit praesumi HHlam cCondonare. 11660 80¹e 6886

invitus. NiSi quoa modum.“ Dieſer Anſicht In auch der heilige
Alphons, Laymann, Lehmkuhl, Goepfert, Pruner, Reuter d Soviel
über Minorenne, die 3u Hauſe arbeiten.

2 Klagt ſich ein Minorenner n der Beicht An, er habe
verdienten Lohne Geld zurückbehalten, dann arbeitet Er natürlich außer
dem elterlichen Hauſe. Waꝗ

8 nach Abzug der Unkoſten, die der Vater
ſeinetwegen hat, übrig bleibt, iſt ſein Eigentum, aber E kann darüber
eineswegs frei verfügen, d da Verwaltungs— und Nutznießungsrecht

dem Vater zukommt. Somit ware ein ſolcher Burſche IM Gewiſſen 3u
verpflichten, dem Vater das Geld abzugeben. Und 0 dieſe Unſitte
(8 Geldzurückbehaltens für den Sohn eine Gelegenheit Zur ſchweren
Sünde (Trunkſucht U. ſ. w.) ſein, ⁰ möge Nan ihn einige (d  le
abſolvieren, dann aber die Abſolution entſchieden verweigern.

Wenn aber der Junge ſagt, Er habe da Geld zurückbehalten,
dasſelbe für päter zurückzulegen? Auch dazu hat der Junge kein

Recht, denn Verwaltungs— und Nutznießungsrecht kommt dem Vater 3
Aber der Vater iſt ein Trinker, der den Lohn ſeiner Kinder

ins Wirtshaus trägt! Für einen olch pflichtvergeſſenen Vater und
Verwalter hat das B G. den 1667 beſtimmt: 77  Wird das Ver
mögen des Kindes dadurch gefährdet, daß der Vater die mit der
Vermögensverwaltung oder die mit der Nutznießung verbundenen
Pflichten verletzt, oder daß Er un Vermögensverfall gerät, ſo hat da
Vormundſchaftsgericht die ur Abwendung der Gefahr erforderlichen
Maßregeln 3u treffen.“ Aehnlich ſorgen andere Rechte für den
Angenommenen Fall Vom Rechtsſtandpunkte Aus iſt alſo der
Sohn nicht befugt, ſelbſtändig über ſein verdientes Geld Verfügungen
zu treffen.

1— Majorenne Kinder
2 V

ſt der Pönitent majorenn und arbeitet außer dem elterlichen

Hauſe, ˙ (un 2* nach dem V G. B nicht verpflichtet werden, ſeinen
Lohn den Eltern abzugeben, E ſei denn, daß ſeine Eltern Iu
baren. Für Koſt, Kleidung, Wohnung u. ſ. w muß CEr natürlich die
Eltern entſchädigen.) Sollte aber das Geld für ihn eine Urſache
von ſchweren Inden  NM ſein und N die Gelegenheit Zur Sünde
führen, dann könnte und müßte nan ihn veranlaſſen, dasſelbe entweder
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dem Vater ur Verwaltung 3u übergeben bder ＋ anzulegen. 2  13  Vir ſind
der Anſicht, daß man gerade auf dieſen Punkt ein beſonderes Gewicht
legen ſoll und daß ein Pönitent, welcher auf dieſe Weiſe immer
wieder in chwere Sünden 0 nach dem ritten oder vierten Male
nicht mehr abſolviert werden kann; und ſchon dann recht ni

dem Beichtvater nicht verſprechen will, ſeinen Lohn dem Vater
einzuhändigen oder anzulegen. ch ſage anlegen; denn — gibt Eltern,
welche mit dem Lohne threr Kinder geradezu gewiſſenlos und ver
ſchwenderiſch umgehen, E daß den Kindern ſpäter, ſie heiraten,
NI t mehr übrig bleibt. Da gilt auch das Wort de  8  — heiligen Paulus
(II GCoOr 12. 14) NeE enim gebent fſilii parentibus thesaurizare. 860
parentes 118

Arbeitet der Sohn zwar außer dem Hauſe, erhält aAber
den ern Nahrung und Kleidung, ⁰ iſt eLW natürlich verpflichtet,
dieſelben dafür ſchadlos 3u halten Ut Er C5 ni dann ſündigt EL

nicht COntra Pièetatem ſondern auch „Ontra justitiam und iſt
infolgedeſſen auch reſtitutionspflichtig.

C) Der dritte Punkt, den viu In den Prinzipien berührt haben
und der für unſere Seelſorgepraxis gewöhnlich eintreffende Fall käme
jetzt zur Sprache. Er betriff Majorenne ebenſo Vie Minorenne.
Alle Kinder arbeiten In gleicher Weiſe zur Vermehrung des Familien—
eigentums, das päter un gleicher Weiſe Unter ſie verteilt werden oll
In dieſer Beziehung können nun mehrere Einzelfälle dem Beichtvater
vorliegen.

* Die Kinder erhalten Nahrung und Kleidung von Hauſe.
Wenn ein Sohn Aus olcher Familie bekennt, Er habe Geld zurück⸗
behalten, ſo muß der Beichtvater allem fragen, wie viel und wie
oft Er Geld zurückbehalten und 3u was Er S verwendet habe dann
erſt iſt imſtande, eine Entſcheidung zu treffen Angenommen, der
Pönitent habe jeden Monat 9 hie und da aber auch ſchon u
einem Monat 20 bis 50— M  —— zurückbehalten und alles vertrunken und
verſpielt, während die anderen Geſchwiſter ihren Lohn redlich dem
Vater abgeliefert und ſich mit dem Taſchengeld begnügt haben, da  8
auch Unſer Pönitent erhalten. V

ſt gier die Pietät verletzt oder
auch die Gerechtigkeit? Doch offenbar auch letztere, denn auf dieſe
Weiſe wird den übrigen Geſchwiſtern ihr Anteil widerrechtlich ver—
ringert. Unſer Pönitent iſt alſo reſtitutionspflichtig, 0 L dun bei
der Teilung licht ſoviel beanſpruchen als die übrigen Geſchwiſter.
Darauf iſt der Pönitent aufmerkſam 3u machen und iſt ihm dieſes
Geldzurückbehalten, das ihn außerdem 3u vielen ſchweren Sünden
verleitet hat, für die Zukunft 3u unterſagen.

— Die Kinder beköſtigen ſich ſelbſt und behalten dementſprechend
Unterhaltungsgeld zurück. Dagegen kann niemand Ctwas einwenden.
Bekennt aber der Sohn, Er habe bedeutend mehr als notwendig für
ſich behalten und das Geld 3u unnötigen Sachen verwendet, dann
kommen ir zum obigen Fall (V und zur obigen Entſcheidung zurück.
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Anders ware CS in dieſem Falle (wie auch im obigen): Wenn
die übrigen Geſchwiſter 2  —  2 ebenſo machten, denn auf leſe Weiſe
würde 10 einer 3u urz kommen; wenn die anderen Geſchwiſter
S wüßten und nicht  8 agegen hätten, denn Scienti vOlenti 1101
fit injuria; venn der betreffende 6E  O  ohn Ur außerordentliche
Arbeiten und eigenen el wirklich bedeutend mehr verdient als
die übrigen.

Zum Schluſſe dieſes Abſchnittes noch ein kurzes Wort N die
Beichtväter. Es iſt größter Wichtigkeit, daß alle Beichtväter
möglichſt dieſelbe Praxis einhalten. Denn 508 nützt es, venn

der eine oder andere Beichtvater ſtrenge gegen dieſes Laſter
vorgeht? Die Burſchen würden einfach einen milderen Beichtvater
aufſuchen. Man beſpreche ſich alſo mit den Nachbargeiſtlichen und
bei Gelegenheit der Aushilfe über die einzuhaltende Praxis; denn nUUL

auf leſe Elſe ann dieſem ebel E  U getan werden. Aus der
Erfahrung weiß nun jeder Beichtvater 3u gut, daß die Burſchen
beim Geldzurückbehalten elten die Abſicht haben, twa für pätere
Zeiten zurückzulegen, ſondern daß da  S eld meiſtens Anlaß bietet
Schwelgereien, Ausgelaſſenheiten und anderen böſen Dingen. Man
dringe alſo bei ſolchen Burſchen darauf, daß ſie ihr eld den Eltern
abgeben. Sollten die Ermahnungen aber nichts fruchten, und Aus
dem Bekenntniſſe hervorgehen, daß ſie die Burſchen) immer wieder
in die alten ſchweren Sünden infolge dieſer Unſitte zurückfallen,
dann entlaſſe 3 ſie ohne Abſolution.

114
Sre bll der orger  —.—  l  —  H dieſem Uebel des unbefugten
Geldzurückbehaltens außer dem Beichtſtuhle begegnen?

Von Velcher Wichtigkeit CS ſt, daß der Seelſorger auch außer
dem Bei  U  e dieſem Mißbrauc entgegentritt, erſehen Dir QAus
den üblen Folgen, welche dieſer Unfug nach ſich 6  *  ieht E  8 In. religiöſe,
ſittliche und ſoziale Folgen Mit dem Ueberhandnehmen dieſes Uebels
ſchwindet der religiöſe Geiſt, was deutlich hervorgeht Qus der Ver
nachläſſigung der heiligen Sakramente, (8 Nachmittags⸗-Gottesdienſtes
und leider oft ogar der Predigt und der heiligen Meſſe aIn Sonn  2
und Feiertagen. Anſtatt mn die Kirche geht's ins Wirtshaus, uſtatt
5  U eten, wird getrunken und geſpie Gerade n der Zeit, wo der
Burſche ſeinen Charakter ilden ſollte, wird H2Hm Tür und Tor geöffnet
3U jedem Laſter, wodurch 90 unfähig wird, ſich irgend einem Berufe
des Lebens ganz hinzugeben. Wir möchten dann beſonders noch als
Folgen erwähnen die Unkeuſchheit, Hoffart, Großtuerei, rahlerei
und Verſchwendungsſucht, we letztere ſich nicht bloß im Wirtshauſe
zeigt, ſondern auch durch Anſchaffung von unnötigen Dingen und
ni 65  uletzt n Ankäufen von Geſchenken für die „amasiae“. Das
Verhängnisvolle eines ſolchen Treibens lieg noch beſonders darin,
daß 5 anſteckend auf die anderen wirkt Keiner will hinter dem
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anderen zurückſtehen, Ni im Trinken, nicht Iu Kleidung U. w.,
mit einem Worte, die Gefahren In ſo groß, daß ſie der größten
Beachtung und Sorgfalt des Seelſorgers bedürfen.

Um die Jugend vor dem Geldzurückbehalten U bewahren,
iſt es notwendig, ſie chon frühzeitig belehren. Den kleinen Kindern
präge der Seelſorger n der Katecheſe lebe Ehrfurcht und ehorſam

ihre Eltern ein, rmahne ſie auch, I den kleinſten Dingen
gewiſſenhaft 3u ſein. E ommt nicht elten or, daß ſchulpflichtige
Kinder thren Eltern eimlich Geld wegnehmen, ſich Süßigkeiten 3
kaufen. Das ſind allerdings nUUTL Kleinigkeiten und das Kind begeht
damit eine äßliche Sünde, aber wie mancher große leb und
Raubmörder hat mn der Jugend gerade mn 0  en Kleinigkeiten den
Reim gelegt für ſeine ſpäteren Schandtaten. Mit Kleinem fängt nan

* mit Großem hört man auf
Die größeren Kinder 3u belehren, iſt dem Seelſorger vor

allem In der Chriſtenlehre Gelegenhei geboten. D gibt verſchiedene
Anläſſe, die Unſitte des Geldzurückbehaltens U beſprechen, 0 bei der
Behandlung der Sonntagsentheiligung als enne Folge dieſer Unſitte,
˙ bei der Behandlung de  D vierten und ſiebenten Gebotes Nan lege
ihnen ihre Pflichten, die Eltern 3u unterſtützen U und
eingehend dar und mache ſie aufmerkſam auf die Gefahren, welche
jenen drohen, die thren Lohn den Eltern ungerechterweiſe vorenthalten.
Auch 0 man iHhnen das Verhalten klar vor Augen, das der
Beichtvater einſchlagen muß, ſie ſich ni beſſern.

V

Es iſt angebracht, auch In der Predigt hie und da leſe Unſitte
In ihren Folgen 3u ſchildern, dann verſchwinden die üblichen Redens  —
arten, wie „Das ind 10 Kleinigkeiten“, oder: 77  das habe ich
mir ſelbſt verdient“, oder: 77  das geht niemanden was an  4 U ſ. w.
von ſelbſt und die Eltern ſolcher Uungezogener uinder finden den
Mut, dieſem Treiben ſich 3u widerſetzen.

Dieſer Gegenſtand bietet auch Anlaß und Gelegenheit 3
Vorträgen In den Vereinen. Allerdings ird auch der katholiſche
Verein nicht alle Uebel verhüten können, Pbenn EL aber gut gepflegt
und geleitet wird, dann muß CETL egen vieler Familien, 10 zum
Segen ganzer Gemeinden gereichen.

Se wichtig für den Seelſorger 8

ſt die Belehrung der
Eltern; denn ihre Pflicht iſt es n den Kindern on frühzeitig den
Sinn für Sparſamkeit 3u wecken und ſo ſchon bei Zeiten dem Uebel
entgegen 3 arbeiten. Wenn Sparen der Kinder redet, ſo
hat man nicht E ſehr den wirtſchaftlichen Vorteil IM uge, den
das Sparen mit ſich bringt, aL ielmehr das ſittlich-erziehliche

oment, das IM Sparen liegt, nämlich die Selbſtüberwindung, die
Selbſtbeherrſchung, ſowie den Sieg über die augenblickliche egierde.

—8 ˙md t das Sparen 3u einer echt chriſtlichen Tugend. Ein Kind,‚
das ſich überwindet, und nuſtatt Leckereien mit dem erhaltenen Gelde

kaufen, dasſelbe in ſeine Sparbüchſe legt, hietet Gewähr, daß
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ſpäter Qus ihm ein ordentlicher, fleißiger, ſparſamer Menſch ird
Iad noch mehr: Gewöhnt ſich ein ind, von Uheſter Jugend an
ſeine augenblicklichen Begierden niederzukämpfen, dann önnen wir
annehmen, daß C  U auch ImM päteren Alter Herr ſeiner Leidenſchaften
bleibt, daß durch Ueberwindnng und Entſagung ſein Charakter ſich
ſtählt und befähigt wird, die vielen Gefahren und Verſuchungen, denen
— im ſpäteren Leben ausgeſetzt iſt, ſiegreich 3u eſtehen.

Manche Eltern glauben ſchon genug 3u haben, penn
ſie ihren Kindern kein eld zukommen laſſen Aber die Erfahrung
zeigt, daß 8 Uebel iſt, venn die Eltern thren Kindern niemals
Geld zur freien Verfügung geben, eil nder wenn ſie einmal
U Geld kommen, oft unſinnig damit umgehen Geizige Eltern
erziehen 1 verſchwenderiſche Kinder, die nach dem Tode der
Eltern das, was dieſe zuſammengeſcharrt, eben ˙ ſchnell durchbringen.
Wenn der Ohn einmal 3Uum Verdienſte kommt, ˙ gebe man ihm
Zum Lohne ſeines 55  leißes Sonntags ein entſprechendes Taſchengeld
halte ihn aber An, dasſelbe M nützlicher, dem Stande und
Lebensalter angemeſſener Weiſe 3u verwenden.

ollen nun die Eltern den Lohn tHhrer Kinder ſe n mpfang
nehmen oder denſelben ihren Kindern ausbezahlen laſſen? Wir ſind
der Anſicht, die Eltern ſollen, ſo ange ſie keinen Grund Ur Annahme
haben, daß da Kind ſich eimlic Lohne etwas zurückbehält,
den Lohn nicht ſe Iun Empfang nehmen. 16e würden das in
betrüben und einer großen Freude berauben. MNan kann ſich vorſtellen,
niit welchem Eſu

V, mit e  em Selbſtbewußtſein ein Bub ſeinen
verdienten Lohn n Empfang nimmt, mit E  em eſu

e ſeine
verdienten Groſchen dem Vater heimbringt. Seine Augen trahlen
vor Freude, endlich ſeine ankbarkeit zeigen V  U können für all die
V

ſebe und Pflege, die ihm ſeine Eltern zuteil werden ließen. Ein
Wort d  8 Lobes Qus dem Munde de  8 Vaters iſt ihm der ſchönſte
Lohn, der ihm die Arbeit verſüßt und erleichtert.

Sollten die Eltern hingegen erfahren, daß ihre Kinder und
beſonders die minderjährigen ihnen Lo ne Geld vorenthalten,
dann dürfte 6  4 gut ſein, den Lohn Hrer Kinder ſelb Iun Empfang
3u nehmen. Von dieſem Gedanken ſcheint auch B die Stadtverordneten
verſammlung von Fulda Am 13 Oktober 1903 beſeelt geweſen 3u ſein,
da ſie nach dem Antrag de —  tadtverordneten Dir Kind ein Ortsſtatut
über die Auszahlung des von minderjährigen Arbeitern verdienten
Lohnes mit allen erne Stimme annahm. Dasſelbe eſtimm
„In allen Gewerbebetrieben der dt 7  Fulda iſt der von unverheirateten
Arbeitern und Arbeiterinnen Unter V  ahren verdiente Lohn An
deren Eltern oder Vormund u zahlen, venn etztere oder das Armenamt
der tadt das ſchriftli verlangen.“ Eine ähnliche, für alle
Fabriksherren ſehr empfehlenswerte rdnung beſteht ſchon längſt für
die Fabrik von ran. Iu M‚ Gladbach Sie lautet „A) Un
verheiratete, Uunge Arbeiter, die den Willen der Eltern außer
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dem elterlichen Hauſe Wohnung nehmen, werden ſofor entlaſſen.
Die Auslöhnung findet NI Minderjährige mit Ein⸗

willigung der Eltern C Vierteljährig ird den Eltern eine
Zuſammenſtellung der von tHhren Kindern verdienten &  öhne zugeſandt.“
Hieraus önnen die Eltern dann erſehen, ob und wie viel ihre Kinder
vom verdienten Ohne für ſich zurückbehalten haben; zuglei iſt ihnen
Gelegenheit geboten, Rechenſchaft von hren Kindern über die Ver
wendung des zurückbehaltenen Geldes 3u verlangen. Da jedoch In den
meiſten Gewerbebetrieben eine Ordnung leider ni beſteht,
mögen die Eltern Qus eigenem Antriebe na

orſchen, Die viel ihre
under verdienen, um ſie ur Rechenſchaft ziehen 3 können.

Somit hätten wir einige Winke gegeben, wie der Seelſorger
außer dem Beichtſtuhle den Ungehörigkeiten des Geldzurückbehaltens
egegnen ſoll

Die Frage, E wir behandelt haben, iſt alſo, wie nan

el Tſehen kann, von großer ſozialer Bedeutung. Der Hang Zur
Genußſucht und Verſchwendung iſt der eutigen Jugend eigen und
Ird genährt durch das Ueberhandnehmen der Feſtlichkeiten aAllerorts
Wer Qher den Urſachen der Verſchwendungsſucht bei unſerer Jugend,
die ganz beſonders n der Unſitte des heimlichen Geldzurückhaltens
liegen, mit Klugheit, Mut und Standhaftigkeit entgegentritt, der
kann mit vollem Rechte, mit voller Genugtuung ſich ſagen, urLöſung der ſozialen Frage ein gutes Stück mitgewirkt U Aben
Außer dem Gotteslohne findet 2 für ſeine Mühen und Arbeiten
einen reichlichen Lohn in dem Segen und Wohlſtand vieler chriſtlichen
Familien.

Die moderne Volksſchule.
Eine zeitgemäße Betrachtung oIn Auguſtin Hierſch.

Remota justitia guid sunt 1Egna UiSi magn.
latroeinia? gula t latroeinia quid sSunt 18¹

regna?“ (Aug de Civ. Dei 4
Freudigen Widerhall haben ſeinerzeit die Worte des edlen

Erzherzogs Ferdinand von Oeſterreich gefunden, aL EL ſich bereit
erklärte, das Protektorat über den katholiſchen Schulverein mM Oeſter⸗reich übernehmen. Weit über die ſchwarz-gelben Grenzpfähle hinaushat man dem ſtarken Mannesmut des erhabenen Thronfolgers der
frommen Habsburger laute Worte de Lobes und der Anerkennunggeſpendet. Es iſt auch virkli Zeit, ſich mit der Schulfrage näherEſfaſſen gegenüber der Indolenz, der Ratloſigkeit und Heucheleimoödernen Pädagogik mit threr blödſinnigen „Humanitätsdoktrin“ohne ott und ohne „Dogmenzwang“. Nicht Umſon klagt man über
zunehmende Glaubensloſigkeit und Verwilderung der Jugend; E
mancher Vater und ſo manche Meutter kann ſich von Staunen gar


